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Wirkung. Der Berufsbildungsausschuß hat seinen Beschluß zu über
prüfen und erneut zu beschließen.

(3) Beschlüsse, zu deren Durchführung die für Berufsbildung im 
laufenden Haushalt vorgesehenen Mittel nicht ausreichen, bedürfen 
für ihre Wirksamkeit der Zustimmung der für den Haushaltsplan 
zuständigen Organe. Das gleiche gilt für Beschlüsse, zu deren 
Durchführung in folgenden Haushaltsjahren Mittel bereitgestellt 
werden müssen, die die Ausgaben für Berufsbildung des laufenden 
Haushalts nicht unwesentlich übersteigen.

§59
Geschäftsordnung

Der Berufsbildungsausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie 
kann die Bildung von Unterausschüssen vorsehen und bestimmen, 
daß ihnen nicht nur Mitglieder des Ausschusses angehören. Für die 
Unterausschüsse gelten § 56 Absatz 2 bis 6 und § 57 entsprechend.

Fünfter Teil 
Berufsbildungsforschung

§§ 60 bis 72 

(aufgehoben)

Sechster Teil 
Besondere Vorschriften für einzelne 

Wirtschafts- und Berufszweige

E r s t e r  A b s c h n i t t  
Berufsbildung im Handwerk

§73
Anwendung der Handwerksordnung

Für die Berufsbildung in Gewerben der Anlage А der Handwerks
ordnung, die als Handwerk betrieben werden, gelten die §§ 20 bis 49, 
56 bis 59,98 und 99 nicht; insoweit gilt die Handwerksordnung.

§74
Zuständige Stelle

Für die Berufsbildung in Handwerksbetrieben oder handwerksähn
lichen Betrieben ist die Handwerkskammer zuständige Stelle im 
Sinne dieses Gesetzes. Das gleiche gilt für die Berufsbildung in 
anderen Berufsbildungseinrichtungen, soweit siö in Gewerben der 
Anlage В zur Handwerksordnung durchgeführt wird.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
Berufsbildung in anderen Gewerbezweigen

und im Bergwesen

Erster Unterabschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§75
Zuständige Stelle

Für die Berufsbildung in Gewerbebetrieben, die nicht Handwerks
betriebe oder handwerksähnliche Betriebe sind, ist die Industrie- und 
Handelskammer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. Das 
gleiche gilt für die Berufsbildung in anderen Berufsbildungseinrich
tungen, soweit sie in Ausbildungsberufen der gewerblichen Wirtschaft 
durchgeführt wird; § 74 bleibt unberührt

§ 76
Fachliche Eignung

(1) Die für die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen

Fertigkeiten und Kenntnisse besitzt, wer das vierundzwanzigste 
Lebensjahr vollendet hat und

1. die Abschlußprüfung in einer dem Ausbildungsberuf entspre
chenden Fachrichtung bestanden hat,

2. eine Abschlußprüfung an einer deutschen Hochschule, einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten deutschen Ingenieur
schule oder Höheren Wirtschaftsfachschule in einer dem Ausbil
dungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat und 
eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen 
ist oder

3. eine anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor 
einer Prüfungsbehörde in einer dem Ausbildungsberuf entspre
chenden Fachrichtung bestanden hat und eine angemessene Zeit 
in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist.

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft kann im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister,-für Bildung und Wissenschaft nach Anhören des 
Bundesausschusses für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 3 bestimmen, welche Prüfungen für welche Ausbil
dungsberufe anerkannt werden.

(3) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Personen, die 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht entsprechen, die fachliche 
Eignung nach Anhören der Industrie- und Handelskammer widerruf
lich zuerkennen.

Zweiter Unterabschnitt 

Grafisches Gewerbe

§ 77

Fachliche Eignung 
Ausbildungsmeisterprüfung

(1) Für die Berufsausbildung in einem grafischen Gewerbe, das 
einem der in den Nummern 108 bis 114 der Anlage А zur Handwerks
ordnung aufgeführten Gewerbe entspricht, ist fachlich geeignet, wer 
die Ausbildungsmeiterprüfung oder die handwerkliche Meisterprü
fung in dem Gewerbe bestanden hat, in dem ausgebildet werden soll. 
§ 76 Absatz 1 Nr. 2 und 3, Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde errichtet einen 
Ausschuß für die Abnahme der Ausbildungsmeisterprüfung. § 36 
Absatz 2 und § 41 gelten entsprechend.

(3) Für die Zusammensetzung des Ausschusses und die Berufung 
der Mitglieder gilt § 37 entsprechend. Die Beauftragten der Arbeitge
ber werden auf Vorschlag der Industrie- und Handelskammer 
berufen.

(4) Zur Ausbildungsmeisterprüfung ist zuzulassen, wer eine Ab
schlußprüfung in einem grafischen Gewerbe bestanden hat und 
danach eine mindestens dreijährige praktische Tätigkeit in dem 
Gewerbe nachweist, in dem er die Prüfung ablegen will. Der Besuch 
einer Fachschule kann ganz oder teilweise auf die Tätigkeit im Beruf 
angerechnet werden.

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft kann im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft nach Anhören des 
Bundesausschusses für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Anforderungen in 
der Ausbildungsmeisterprüfung festsetzen.

Dritter Unterabschnitt 

Bergwesen

§78
Untersagung des Einstellens und Ausbildens

Die nach Landesrecht zuständige Behörde ist in den Fällen der 
§§ 23 und 24 die zuständige Bergbehörde.


